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01 
- über Herrn Stadtkämmerer Molitor   gez. Molitor 

- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 

 
Verkaufsverbot von Zigaretten und Alkohol im Umkreis von Schulen 

- Bürgerantrag vom 16.11.2021 (eingegangen am 23.11.2021) 
- Bürgerantrag Nr. 2021/1228 
 

Es ist inhaltlich zu unterscheiden zwischen dem konkret geäußerten Antrag, zwischen 
7:00 – 16:00 Uhr an Schultagen ein Verkaufsverbot von Zigaretten und Alkohol im Um-

kreis von ca. 150 Metern von allen Schulstandorten in Leverkusen (insbesondere Be-
rufsschulen, Gesamtschulen und Gymnasien) einzurichten (dazu 1.) und dem Wunsch 
dahingehend, dass die geltende Rechtslage des Jugendschutzgesetzes durchgesetzt 

werden soll (dazu 2.). 
 

1. Verkaufsverbot von Zigaretten und Alkohol im Umkreis von ca. 150 Meter an allen 
Schulstandorten 

 

Für ein solch umfassendes Verkaufsverbot fehlt es an der rechtlichen Grundlage. 
Wie der Antragsteller selbst ausführt, gibt es mit dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) 

eine ausdifferenzierte Gesetzeslage, die den Verkauf, aber auch den Konsum von 
Zigaretten und Alkohol an Jugendliche im Fokus hat. Die maßgeblichen Regelungen 
für alkoholische Getränke und Tabakwaren finden sich in den §§ 9, 10 JuSchG. 

Das vorgeschlagene Verkaufsverbot würde in erheblichem Maße in die Berufsaus-
übungsfreiheit, geschützt durch Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz (GG), der Verkaufs-

stelleninhaberinnen und Verkaufsstelleninhaber eingreifen. Der Schutz erstreckt sich 
auch auf das Recht, Art und Qualität der am Markt angebotenen Güter und Leistun-
gen selbst festzulegen, den Kreis der angesprochenen Interessentinnen und Interes-

senten selbst auszuwählen und damit insgesamt über die Umstände des eigenen 
Angebots selbst zu befinden (vgl. Beschl. v. 29.09.2021 – 1 BvR 1789/10). Dabei ist 

zu beachten, dass sich im Umkreis von 150 Metern von Schulen im Stadtgebiet nicht 
allein Kioske, sondern auch große Supermärkte befinden.  
Diesem Eingriff müssten überragende Gemeinwohlbelange gegenüberstehen, die 

nicht anders geschützt werden könnten.  
Denkbar wäre hier die Eindämmung von Gesundheitsgefahren sowie Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dafür müssten aber Anhaltspunkte vorliegen, 
dass es schon während der Schulzeiten zu erheblichem Tabak- und Alkoholmiss-
brauchsfällen im Umkreis der genannten Schulen kommen würde und Schülerinnen 

und Schüler hier regelmäßig beispielsweise alkoholisiert im Schulunterricht erschei-
nen sowie gegebenenfalls Verkehrsunfälle, die auf Alkoholkonsum zurückzuführen 

wären, vorliegen. Es müsste zudem auch als wahrscheinlich anzunehmen sein, dass 
eine solche Gefahrenlage gerade deswegen besteht, da umliegende Verkaufsstellen 
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das Jugendschutzgesetz nicht einhalten. Andere denkbare Maßnahmen (Präventi-

onsveranstaltungen, Ansprache der Verkaufsstelleninhaberinnen und Verkaufsstelle-
ninhaber, verschärfte Kontrollen durch die Polizei und den Fachbereich Ordnung und 

Straßenverkehr) müssten außerdem erfolglos geblieben sein. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine solche oder vergleichbare Gefahrenlage im 

Leverkusener Stadtgebiet im Umkreis weiterführender Schulen nicht bekannt. 
Daher ist davon auszugehen, dass die Regelungen des Jugendschutzgesetzes und 

der in diesem Zusammenhang möglichen Maßnahmen der Polizei und des Fachbe-
reichs Ordnung und Straßenverkehr ausreichen, um den allgemeinen Gefahren von 
Tabak und Alkohol für Jugendliche zu begegnen.  

 
Fazit: Ein umfassendes Verkaufsverbot von Alkohol und Tabakwaren träfe nicht ge-

zielt die Kinder und Jugendlichen, deren Schutz beabsichtigt ist, sondern auch alle in 
dieser Hinsicht nicht schutzbedürftigen Erwachsenen. Es wäre daher völlig unver-
hältnismäßig. Das gilt umso mehr, als dass durch die Regelungen des Jugend-

schutzgesetzes der Verkauf von Alkohol und Tabak an Kinder und Jugendliche oh-
nehin bereits geregelt bzw. verboten ist, und zwar in Bezug auf Verkaufsstellen und 

Automaten (vgl. §§ 9, 10 JuSchG). 
 

2. Durchsetzung geltende Rechtslage Jugendschutzgesetz 

 
Ohne konkreten Anfangsverdacht erfolgen seitens des Fachbereichs Ordnung und 

Straßenverkehr keine allgemeinen Überprüfungen. Sobald Hinweise aus der Bürger-
schaft oder von betroffenen Eltern eingehen, wird diesen umgehend nachgegangen. 
Dies erfolgt dann entweder durch eine Gefährderansprache gegenüber den betroffe-

nen Verkaufsstelleninhaberinnen und Verkaufsstelleninhabern, so kürzlich erst in ei-
nem anderen Fall geschehen, oder aber auch durch Testkaufversuche. 

Ganz allgemein besteht für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie betroffene Bürge-
rinnen und Bürger immer die Möglichkeit, festgestellte Verstöße dem Fachbereich 
Ordnung und Straßenverkehr zu melden. Hier können nach entsprechender Beleh-

rung dann auch Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Dabei können er-
hebliche Geldbußen verhängt und im Rahmen einer gewerberechtlichen Überprü-

fung aufgrund von Unzuverlässigkeit auch ein Gewerbeuntersagungsverfahren ein-
geleitet werden. 
Inwieweit die Polizei eigenständige Überprüfungen des Jugendschutzes vornimmt, ist 

diesseits nicht bekannt. 
 

Recht und Vergabestelle 
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